
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch

die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und

Lebenshilfe Bremen e.V., Waller Heerstraße 55,28217 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 125 Abs. I SGB lX

geschlossen:

l.Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung sind Eingliederungshilfeleistungen, welche für erwach-

sene Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung nach $ 99 SGB lX in

Verbindung mit $ 53 SGB Xll und $ 2 der Verordnung zu $ 60 SGB Xll, in der am 31.

Dezember 2019 geltenden Fassung, erbracht werden.

1.2 Die Eingliederungshilfeleistungen werden von der Lebenshilfe Bremen e.V. - nachfol-

gend Leistungserbringer genannt - gemäß S 90 SGB lX in Verbindung mit S 113 Abs. 1

und 2 Nr. 2 SGB lX in Verbindung mit $ 78 Abs. 1 und 2 SGB lX in der Besonderen

Woh nform, Oewenare g 44, 28325 Bremen, erbracht.

1.3 Diese Vereinbarung bestimmt Näheres zu Art, lnhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer Prüfung. lm Übrigen finden die Regelungen des Bremischen Lan-

desrahmenvertrages nach $ 131 Abs. 1 SGB lX (BremLRV SGB lX)vom 09.08.2019 in

Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fassung Anwendung.
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2. Leistun gsvereinbaru n g

2.1 Das Leistungsangebot des Leistungserbringers entspricht dem rahmenvertraglich fest-

gelegten Leistungstyp Nr. 01: ,,Besondere Wohnform für erwachsene Menschen

mit geistiger und / oder mehrfacher Behinderung (ehemals Wohnheim)". Näheres

zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der beigefügten Leistungstypenbe-

schreibung (Anlage 1) zu entnehmen.

Die lnvestitionsförderung gemäß $ 131 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. S 125 Abs. 2

Satz 1 Nr. 6 SGB lX ist in $ 16 des BremLRV SGB lX sowie der Anlage 4 des BremLRV

SGB lX geregelt.

2.2 Ein zusätzlicher Bedarf für Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahre, die in einer Beson-

deren Wohnform leben, keiner externen Tagesstruktur nachgehen, und einer permanen-

ten Anwesenheit oder Erreichbarkeit einer Ansprechperson bedürfen, kann im Einzelfall

durch das ,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren" gedeckt

werden. Näheres zu Art, lnhalt, Umfang und Qualität der Leistung ist der rahmenvertrag-

lich festgelegten Leistungstypenbeschreibung ,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für

Seniorinnen und Senioren im Leistungstyp 01" (Anlage 2) zu entnehmen.

2.3 Die Aufnahme- und Betreuungsverpflichtung gilt auch für Menschen mit einer wesentli-

chen geistigen und i oder mehrfachen Behinderung, die aufgrund von selbst- und fremd-

gefährdenden Verhaltensweisen, psychiatrischen Erkrankungen, Suchterkrankungen,

Sinnesbehinderungen oder Einschränkungen wegen einer Körperbehinderung, spezifi-

sche oder außerordentliche Hilfebedarfe aufweisen, die einen erheblichen, und nicht nur

vorübergehenden zusätzlichen, im Rahmen des vereinbarten Leistungsangebots nicht

zu deckenden Betreuungs- und Versorgungsaufwand, verursachen (HMB-W-PIus).

lm gutachterlich festgestellten Bedarfsfall dieser Art, ermöglicht der Träger der Einglie-

derungshilfe die Finanzierung des zusätzlich benötigten Personaleinsatzes durch Ge-

währung einer klientenbezogenen Zusatzleistung der Bedarfsstufe A oder B. Näheres

dazu ist der Richtlinie ,,Klientenbezogene zusätzliche Betreuungsleistungen für erwach-

sene Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Wohnheimen im Land Bre-

men" zu entnehmen.
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2.4 lst ein außergewöhnlicher Hilfebedarf im Einzelfall festgestellt worden, kann dieser durch

Zusatzbetreuung gemäß Anlage 5 zum BremLRV SGB lX gedeckt werden.

2.5 lst eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfall erforderlich, kann diese gemäß der

Rahmenleistungsbeschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen Leis-

tungsberechtigte" (Anlage 3) erfolgen.

2.6 Zur Finanzierung der Arbeit der gewaltschutzbeauftragten Person sowie der Frauenbe-

auftragten werden Entgeltpauschalen vereinbart, die abhängig sind von der Platzzahl

die ein Leistungserbringer in den zu berücksichtigenden Leistungsangeboten vorhält.

Bei der der Arbeit der gewaltschutzbeauftragten Person gibt es sechs Vergütungsstufen

und bei der Frauenbeauftragten sind es vier Vergütungsstufen.

2.7 Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten fachlichen Standards sowie der

Entgeltbemessung zugrunde liegenden personellen Ausstattung zu erbringen. Sie müs-

sen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht über-

schreiten. Sie sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfallgewähr-

leistet ist.

2.8 Der Leistungserbringer verpflichtet sich nur Personal einzusetzen, das entsprechend der

Zifter 5. 1 der Leistu ngstypenbesch rei bu n g, persön lich geeig net ist.

2.9 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes

für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu

beachten und seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landes-

mindestlohns zu vergüten.

2.10 Der Leistungserbringer verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten Leistungstyps

Leistungsberechtigte aufzunehmen und zu betreuen.

2.11 Dieser Vereinbarung liegt eine Anzahl von 16 Plätzen zugrunde. Diese sind vorrangig

für bremische Leistungsberechtigte vozuhalten.
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3. Personelle Ausstattung

3.1 Die benötigte Personalausstattung wird auf Basis der Plan-Belegung des Leistungserbrin-

gers für das Unterstützungspersonal, die Fachlichen Leitung / Koordination und die über-

greifenden Fachdienste ermittelt. Sie wird gemäß den in der Rahmenleistungsbeschrei-

bung genannten Personalschlüsseln berechnet.

3.2 Die Plan-Belegung laut Kalkulation (Anlage 4) stellt sich wie folgt dar:

Hilfebedarfs-

gruppe

Personen-

zahl

Beleg-

tage

Personal-

schlüssel

Vollzeit-

stellen

3.3 Auf Basis der Plan-Belegung ergeben sich für die zu erbringenden Assistenzleistungen

insgesamt Vollzeitstellen für das Unterstützungspersonal, die Fachliche Leitung /

Koordination und die übergreifenden Fachdienste. Hierbei wird für die Fachliche Lei-

tung / Koordination mit einem Personalschlüssel von  bezogen auf die Anzahl der

Leistungsberechtigten kalkuliert.

3.4 Die unter Absatz 3.3 genannten Vollzeitstellen setzen sich gemäß der Kalkulation

(siehe Anlage 4) aus folgenden Personalmix zusammen und verfügen über folgende

Qualifikationen:
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Es wird eine Fachkraftquote in Höhe von vergütet, die vom Leistungserbringer im

Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

Der erforderliche Personalmix für das Vorhalten einer Nachtbereitschaft setzt sich ge-

mäß der Kalkulation (siehe Anlage 4) in Vollzeitstellen wie folgt zusammen:

3.5

3.6

4. Vergütung des Personals

4.1 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für

das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-

achten und seine Arbeitnehmer:innen nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergü-

ten.

4.2 Zur Vergütung der Mitarbeitenden wird der TVöD VKA ab dem 01 .07.2025 für alle Be-

schäftigten und entsprechender Entgelttabelle mit dem Stand 01.04.2025 und nach in

Krafttreten Stand 01.05.2026 angewendet. Zu den Bestandteilen gehören insbesondere

die sich aus dem Tarifuertrag ergebenden Entlohnungsansprüche wie die Grundvergü-

tung, einschließlich Entgeltbestandteile, die an die Art der Tätigkeit, Qualifikation und Be-

rufserfahrung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anknüpfen, Einmalzahlungen,

Jahressondezahlung, Urlaubsansprüche, Zulagen und Zuschläge unter Mindesteinhal-

tung der jeweiligen Erfahrungsstufen sowie die Einhaltung der Eingruppierungsgrund-

sätze des Tarifuertrags.

4.3 Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten für das Unterstützungspersonal,

die Fachliche Leitung / Koordination und die übergreifenden Fachdienste betragen

01 .07 .2025 für Fachkräfte  und für Nicht-Fachkräfte € und ab dem

01.05.2026 für Fachkräfte € und für Nicht-Fachkräfte €. Die Defini-

tion von Fachkräften und Nicht-Fachkräften ergeben sich aus der Vorlage der Vertrags-

kommission vom 25.10.2024 unler TOP 7. Demnach haben Fachkräfte eine dreijährige
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Ausbildung oder ein Studium gemäß Leistungsbeschreibung abgeschlossen. Alle Mitar-

beitenden mit anderen Qualifikationen werden vertragsrechtlich den Nicht-Fachkräften

zugeordnet. Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsunterlagen

(Anlage 4). Die Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer prospek-

tiv, unter Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichti-

gung notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.

5. Verg ütungsvereinbarung

5.1 Für die Zeit ab dem 01. Juli 2025 wird zur Abgeltung der erbrachten Leistungen nach

Zitfer 2.1 ein Entgelt vereinbart.

5.1.1 Pro Leistungsempfänger und Leistungstag beträgt das Entgelt:

l.Zeitraum 01.07.2025 bis zum 30.04.2026:

2. Zeilraum 01.05.2026 bis zum 31.03.2027:

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
oauschale

Ergänzungs-
oauschale

lnvestitions-
betrao

Gesamt-
entqelt

1 14,15€ 38,56 € 21,52€ 2,58€ 76,81 €

2 14,15€ 60,55 € 21,52€ 2,58€ 98,80 €

3 14,15€ 94,06 € 21,52€ 2,58 € 132,31€

4 14,15€ 153,50 € 21,52€ 2,58€ 191,75C

5 14,15€ 213,96 € 21,52€ 2,58€ 252,21C

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entqelt

1 14,35C 39,25 € 21,94 € 2,58€ 78,12€

2 14,35€ 61,67 e 21,94 € 2,58€ 100,54 €

3 14,35 € 95,83 € 21,94 € 2,58€ 134,70 €

4 14,35 € 156,43 € 21,94 € 2,58 € 195,30 €

5 14,35€ 218,07 € 21,94 € 2,58€ 256,94 €
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5.1.2 Bei Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund von Urlaub, Krankheit oder Kuraufenthalt des Leistungsempfängers, wird das Ge-

samtentgelt für bis zu 30 zusammenhängende Abrechnungstage fortgezahlt. Darüber

hinaus nur dann, wenn rechtzeitig vor Ablauf dieser Frist mit dem zuständigen örtlichen

Eingliederungshilfeträger Einigkeit über die Weiterführung der Entgeltzahlung getroffen

worden ist.

5.1.3 Gemäß S 19 Abs. 6 Brem LRV SGB lX wird bei einer mehr als 4 Wochen andauernden

Unterbrechung der vereinbarten personenzentrierten Unterstützungsleistungen auf-

grund eines stationären Krankenhaus- oder Kuraufenthaltes des Leistungsempfängers

eine Vergütung bei Unterbrechung pro Leistungsempfänger und Abwesenheitstag ge-

zahlt, die sich wie folgt darstellt:

l.Zeitraum 01.07.2025 bis zum 30.04.2026

2.Zeilraum 01.05.2026 bis zum 31.03.2027:

Diese Vergütung bei Unterbrechung gilt mit Beginn der 5. Woche bis zum Ende der Ab-

wesenheit. Aufnahme- und Entlassungstag beistationärer Krankenversorgung gelten

als volle Leistungstage, so dass der Zeitraum der vorübergehenden Abwesenheit mit

dem Tag nach der Aufnahme beginnt und mit dem Tag vor der Entlassung endet.

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betraq

Gesamt-
entselt

1 10,61 € 28,92€ 21,52€ 2,58€ 63,63 €

2 10,61 € 45,41€ 21,52€ 2,58€ 80,12 €

3 10,61 € 70,55 € 21,52€ 2,58€ 105,26 €

4 10,61 € 115,13€ 21,52C 2,58€ 149,84€,

5 10,61 € 160,47 € 21,52€ 2,58 € 195,18 €

Hilfebedarfs-
qruppe

Grund-
pauschale

Maßnahme-
pauschale

Ergänzungs-
pauschale

lnvestitions-
betrao

Gesamt-
entqelt

I 10,76€ 29,44€ 21,94€ 2,58€ 64,72€

2 10,76€ 46,25€ 21,94 € 2,58 € 81,53 €

3 10,76 € 71,88 € 21,94€ 2,58€ 107,15€

4 10,76€ 117,33€ 21,94€ 2,58 € 152,60 €

5 10,76 € 163,55 € 21,94€ 2,58€ 198,83 €
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5.1.4 Die Grundlagen zur Ermittlung der oben genannten Entgelte sind den Kalkulationsunter-

lagen gemäß Anlage 3 zum BremLRV SGB lX (Anlage 3) zu entnehmen. Ebenfalls Ver-

tragsbestandteil ist die Anlage 4 zum BremLRV SGB lX, die die Grundsätze und das

Verfahren zur Bewertung und Berechnung des lnvestitionsbetrages nach $ 131 Abs. 1

Satz2 Nr. 1 SGB lX i. V. m. S 125 Abs. 2 Satz 1 Nr, 6 SGB lX regelt.

5.2 lm Einzelfall erforderlicher Präsenzdienst für Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahren

nach Ziffer 2.2 wrd als klientenbezogene Zusatzleistung pro Leistungstag entspre-

chend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

5.3 lm Einzelfall erforderliche klientenbezogene Zusatzleistungen nach Ziffer 2.3 dieser
Vereinbarung werden für die Badarfsgruppe A und B entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet

5.4 lm Einzelfall erforderliche Zusatzbetreuung nach Ziffer 2.4 wird pro direkt erbrachter

Leistungsstunde (60 Minuten) entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils güligen Fassung vergütet

5.5 lm Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus nach Ziffer 2.5 kann bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten) unter-

schieden nach Kompensation durch eine Nichtfachkraft oder Kompensation durch eine

Fachkraft pro Stunde entsprechend der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet werden

5.6 Die pauschale Vergütung für die gewaltschutzbeauftragte Person in besonderen

Wohnformen sowie die Modellprojekte Quartierwohnen / Wohnen im Stadtteil nach Ziffer

2.6 erfolgt nach Vergütungsstufe 1 und kann entsprechnd der
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Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet werden

5.7 Die pauschale Vergütung für die Arbeit der Frauenbeauftragten in besonderen Wohnfor-

men* nach Ziffer 21 erfolgt nach Vergütungsstufe 1 und kann entsprechnd der

Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB lX Landeseinheitliche Vergü-

tungssätze in der jeweils gültigen Fassung vergütet werden

5.8 Eine Abrechnung der unter Ziffer 5.1- 5.7 genannten Vergütung ist nur zulässig, w6nn

eine entsprechende Zusicherung der Übernahme der Vergütung des zuständigen Trä-

gers der Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

6. Prüfu ngsverei n baru ng

6.1 lm Rahmen des Verfahrens der Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leis-

tung nach S 128 SGB lX sind die in $ 24 Abs.3 BremLRV SGB lX geforderten Berichts-

unterlagen gemäß Anlage 6 des BremLRV SGB lX (Berichtsraster Qualitätsprüfung) bis

zum 31. Mäz des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit, So-

ziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

6.2 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster (Qualitätsbe-

richt) zum 31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die Senatorin für Arbeit,

Soziales, Jugend und lntegration zu übermitteln.

7. Verei n barungszeitrau m

7 .1 Die Vereinbarung gilt ab dem 01. Juli 2025 und wird mit einer Laufzeit von 21 Monaten

(31 .03.2027 ) a uf u n besti m mte Zeit gesch lossen.

7.2 Zur vollständigen oder teilweisen Anderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es

einer schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der unter Ziffer 7.1 genannten Mindest-

laufzeit. Die Vergütungsvereinbarung kann mit einer Frist von mindestens 6 Wochen, die

übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von mindestens 3 Monaten
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gekündigt werden. Sollte der Leistungserbringer innerhalb der unter ZiflerT.l genannten

Mindestlaufzeit eine Tarifumstellung vornehmen, kann die Vergütungsvereinbarung

ohne Einhaltung der Mindestlaufzeit mit einer Frist von mindestens 6 Wochen gekündigt

werden.

5.3 Für den Fall, dass Leistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch gesetzliche

oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden, kann diese

Vereinbarung von jeder Vertragspartei ohne Einhaltung einer Frist zum Zwecke der An-

passung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss einer Neuver-

handlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

8. Sonstige Regelungen

8.1 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vor-

liegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des

BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach

dem BremlFG sein.

8.2 Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil der Vereinbarung

8.3 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestim-

mungen ihre Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien

durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst

nahe kommt. lm Übrigen gelten die Vorschriften der $S 53 ff. des Zehnten Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

Geschlossen: Bremen, im November 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration



Anlaqen:

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3:

Anlage 4

Leistungstyp Nr. 01 (Anlage 2.1 zum BremLRV SGB lX)

Leistungstyp,,Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren

im Leistungstyp 01"

Rahmenleistungsbeschreibung: Begleitung im Krankenhaus für erwachsene Men-

schen

Kalkulationsunterlagen (Anlage 3 zum BremLRV SGB lX) für den Kalkulationszeit-

raum 01 .07.2025-30.04.2026 und 01 .05.2026-31.03.2027
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Leistungstyp Nr. 01

Besondere Wohnform
für erwachsene Menschen mit
geistiger und / oder mehrfacher Be'
hinderung
(ehemals Wohnheim)

1 Kurzbeschreibung/
Begriff/ Rechts-
grundlage

Besondere Wohnform ist e n Le istungsangebot de ng lfe gem. $
90 SGB lX in Verb. mit $ 113 Abs. 1 und2 Nr. 2 SGB lX in Verb. mit $ 78 Abs' 1

und 2 SGB lX für den Personenkreis erwachsener Menschen mit geistiger und /
oder,mehrfacher Behinderung nach s 99 sGB lX in Verb. mit $ 53 sGB Xll und

$ 2 der verordnung zu $ 60 sGB Xll in der am 31. Dezember 2019 geltenden

Fassung, die in einer Besonderen Wohnform leben und der Förderung und Un-

terstützung zur Teilhabe am Leben in der Gepeinschaft bedürfen, Diese
Rechtsgrundlage findet Anwendung in der Gestaltung der Leistungen unter den
Bedingungen des Landesrahmenvertrags für das Land Bremen.

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und das Bremische Wohn- und Be-
treuungsgesetz finden Anwendung.

r

2 Personenkreis Ein iederungshilfe in einer Besonderen Wohnform können wesentlich geistig

und mehrfach behinderte volljährige Menschen erhalten,
o deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in

der Gesellschaft eingeschränkt sind
r die ohne persönliche Betreuung, Unterstützung und Förderung nicht

selbständig leben können,
r und die nicht in der Lage sind, einen Teil des Tages und/oder tageweise
' sowie nachts ohne persönliche Betreuung und Unterstützung leben

können.

Der Personenkieis umfasst Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinde-
rung und Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die erheblichen
zusätzl ichen Hilfebedarf haben.

Der Personenkreis kann im Ausnahmefall und nach Vereinbarung auch Jugend-
liche mit geistiger, körperlicher und/oder mehrfacher Behinderung in Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe einschließen.

3 Zielsetzung Die Unterstützung in einer Besonderen Wohnform hat zum Ziel'.

. diebehinderunosbedinotenBeeinträchtigungen undderen Folqen zu über-

Leistungstyp Nr. 01 - Beschluss der Vertragskommission vom 09.08.2019 Seite 1 von 6



I

Anlaqe 2.1 zum BremLRV SGB lX

hend zu informieren. Unter die mitzuteilenden Veränderungen fallen sowohl
plötzlich eintretende als auch geplante und in der Zukunft liegende gravierende

Ereignisse.

Der Leistungserbringer schließt mit den einzelnen Leistungsberechtigen einen
Wohn- und Betreuungsvertrag Über die Fachleistung. Dieser wird vor Beginn
einer Maßnahme abgeschlossen. Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
sowie das Bremische Wohn- und Betreuungsgesetz finden Anwendung. Des

Weiteren schließt der Leistungserbringer mit dem Leistungsberechtigten einen
Vertrag zur Überlassung des Wohnraumes (Mietvertrag nach BGB oder im Um-
stellungszeitraum als Teil des Wohn- und Betreuungsvertrages) sowie der Ne-
benkosten und ggf. zur VerpflegungA/ersorgung ab.

4.3 Direkte perso-
nenbezogene
Leistungen

Zu den direkten personenbezogenen Leistungen gehören Förder- und Unter-
stützungshilfen bei der

alltäglichen Lebensführung
individuellen Basisversorgung
Gestaltung sozialer Beziehungen
Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben
Kommunikation und Orientierung
emotionalen und psychischen Entwicklung
Gesundheitsförderung und -erhaltung.

a

a

a

a

a

a

a

Der Leistungserbringer gewährleistet im Rahmen der individuellen Basisversor-
gung die Sicherstellung der Körperpflege. Dazu gehören ebenfalls die Grund'
pflege im Sinne des SGB Xl sowie die Begleitung beiArztbesuchen.

ln der Regel zählen hierzu auch einfachste Maßnahmen der medizinischen
Behandlungspflege. Des Weiteren zählen Maßnahmen in unkomplizierten Fäl-
len dazu, für die es keiner besonderen medizinischen oder fachpflegerischen
Sachkunde oder Fertigkeiten bedarf, wie sie von im Haushalt lebenden Angehö-
rigen durchgeführt werden.

Wenige Besondere Wohnformen mit einer besonderen Einzelvereinbarung, die

nach ihrer Konzeption auf ein bestimmtes Bewohnerklientel ausgerichtet sind,

bei denen ständig weitergehende behandlungspflegerische Maßnahmen erfor-
derlich sind, erbringen diese weitergehenden Maßnahmen der Behandlungs-
pflege selbst. Diese Besonderen Wohnformen sind sächlich sowie personell für
die Erbringung der notwendigen Behandlungspflege ausgestattet.

4.4 lndirekte perso-
nenbezogene
Leistungen

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von Kontakten
zu Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren Wohnumfeldes, die Zu-
sammänarbÄit mit gesetzlichen Betreuern, mit niedergelassenen Aräen, Klini-
ken und psychiatrischen Behandlungszentren sowie anderen externen Fach-
kräften und Kooperationspartnern, mit Amtern und Behörden sowie die Beteili-
gung an der Begutachtung und Hilfeplanung und deren Fortschreibung einschl.
der Erstellung von Entwicklungs-A/erlaufsberichten sowie Teilnahme an Fall-
konferenzen

4.5 Sonstige Leis-
tungen

Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere
. Organisation und Leistung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen, Ar-

beitskreise etc.
. Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
. Fortbildung und Supervision
. Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation

4.6 Leistungs-
ausschluss

Leistungen, für die andere Leistungsträger vorrangig zuständig sind, gehören
nicht zu den Leistunoen in einer Besönderen Wohnform.
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5.4 Nachtdienst Die Besondere Wohnform leistet in der Regel an sieben Tagen in der Woche

Nachtwachen und/oder Nachtbereitschaftsdienst. Einzelvertragliche Festlegun-
gen erfolgen entsprechend der jeweiligen Ausgestaltung und unter Berücksich-
tigung der Betriebsgröße über eine Ergänzungspauschale'

5.5 Tagesstruktur Arbeit und Maßnahmen zur Tagesstrukturierung werden in der Regel au

der Besonderen Wohnform durchgeführt.

5.6 Fachliche Lei-
tung/Koordination

Die fachliche Leitung/Koordination umfasst die fach
der Besonderen Wohnform, die Koordination und Q

lich-pädagogische Leitung
ualitätssicherung und ist

Bestandteil der Betreuungsschlüssel in den jeweiligen HBG's

5.7 Hauswirt-
schaft/Reinigung /
Haustechnik

Der l-e
higkeit
anteils

istu ngserbringe stellt die Rein
der Besonderen W

über eine

rgung Bewirtschaftung sowrer
ohnform sicher D ie Finanzieru

Pauschale
ng des ach leistu gs-F n

5.8 Geschäftsführung
und allgemeine
Venraltung

Der Leistungserbringer stellt die
sonderen Wohnform sicher. Die

betriebliche Leitung und Verwaltung der Be-

Finanzierung des Fachleistungsanteils erfolgt

über eine platzbezogene Pauschale

o Räumliche und
sächliche Ausstat-
tung (Betriebs-
notwendige Anla-
gen)

Die Zimmergröße und Ausstattung orientiert sich an den Vorschriften der
Heimmindestbauverordnung.
Besondere Wohnformen bieten in der Regel für die Bewohner Einzelzimmer an'

Ausstattung und Möblierung können Bestandteil des Leistungsangebotes sein.

Für die gemeinschaftliche Nutzung werden vom Leistungserbringer entspre-

chende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt (Gemeinschafts-
raumMohnküche, Küche, Bad^^/C) und ggf. ausgestattet (Wand- und Boden-

beläge, Möbel, Hausrat etc.).

Die Ausstattung mit Büro-, Besprechungs- und ggf. Gruppenräumen sowie mit

angemessenen Kommunikationsmitteln und Datenverarbeitungsmöglichkeiten
sowie notwendige behindertengerechte Fahrzeuge erfolgt bezogen auf die Zahl

an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. Bewohnerinnen und Bewohnern'

Der Einsatz von Sachmitteln für die Unterstützung und Verwaltung iSt im ange-

messenen Umfang sicherzustellen.

7 Qualität Strukturqualität
- Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen
- Vodiegen eines Wohn- und Betreuungsvertrages'
- Unterstützung auf der Basis eines schriftlichen Angebotskonzeptes
- regelmäßige Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsupervisi-

on u. bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung
- Kooperation in der regionalen psychosozialen Versorgung fÜr Menschen mit

geistiger und mehrfacher Behinderung

Prozessqualität
- Entwicklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation und

Koordination des individuellen Hilfeplanes unter Einbeziehung der Betroffe-

nen, seiner Angehörigen und sonstigen Bezugspersonen
- flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Ergebnisqualität
- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen
- regelmäßige überprüfung und Reflexion des Zielerreichungsgrades gemäß

der individuellen Hilfeplanziele
der fachlichen und lJmsetzu der Maßnah-
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Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und

Senioren im LeistungstyP 01

Besondere Wohnform für Menschen mit geistiger und / oder mehrfacher

Behinderung (ehemals Wohnheim) im Land Bremen gem. Ergänzung zum

Landesrahmenvertrag 201 9

Hintergrund:

lm Leistungstyp 01 - Besondere Wohnform für Menschen mit geistiger und / oder
mehrfacher Behinderung (ehemals Wohnheim) ist eine ständige Anwesenheit oder
Erreichbarkeit von Personal refinanziert. Aufgrund der zunehmenden Anwesenheit von

Seniorinnen und Senioren in den Wohnheimen entstehen Unterstützungsbedarfe am Tage,

die nicht ausreichend über den bisher refinanzierte ständige Anwesenheit oder
Erreichbarkeit von Personal sowie das Seniorenmodul abgedeckt sind. Das

Ergänzungsmodul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren schließt diese Lücke.

1. Kurzbeschreibung /
Rechtsgrundlage

Das Modul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren
in Besonderen Wohnformen ist eine Hintergrundleistung und

dient der Ergänzung des Leistungstyps 01 Besondere
Wohnform (Wohnheim) für Menschen mit geistiger und

mehrfacher Behinderung.
Es ergänzt die im Leistungstyp 01 enthaltene Leistung einer
ständigen Anwesenheit oder Erreichbarkeit von Personal.

Leistungen können nur in Besonderen Wohnformen des
l-eistungstyps 01 erbracht werden, für die eine gültige
Leistungsvereinbarung auf Basis des Landesrahmenvertrags
nach $ 131 Abs. 1 SGB lX abgeschlossen ist.

Das Modul Präsenzdienst Tag für Seniorinnen und Senioren
ist eine Leistung der Eingliederungshilfe gem. S 90 SGB lX in
Verb. mit $ 113 Abs. 1 und 2 Nr. 2 SGB lX in Verb. mit $ 78
Abs. 1,2und 6 SGB lX.

2. Personenkreis Seniorinnen und Senioren mit einer geistigen und / oder
mehrfachen Behinderung ab 55 Jahre, die

- im LT 01 Wohnheim leben
- die einer permanenten Anwesenheit oder

Erreich barkeit einer Ansprechperson bed ü rfen und
- die keiner externen Tagesstruktur nachgehen.

3. Zielsetzung Das Modul ermöglicht die permanente Anwesen heit oder
Erreichbarkeit einer Ansprechperson für die Seniorinnen und

Senioren, die neben der individuellen lnanspruchnahme des
Seniorenmodus ihren Tag von Montag bis Freitag in einer
Besonderen Wohnform verbringen.

4. Leistungsumfang und
-qualität

Alle direkten, indirekten und sonstigen personenbezogenen
Leistu n die in der chreibu 01


